
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt folgende Dringlichkeitsentscheidung vom 
23.09.2002: 
 
Bei der Haushaltsstelle 1.675.9352.6 – Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen 
und Geräten (nur Winterdienst) werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € gem. § 
82 Abs. 1 GO NW überplanmäßig zur Ersatzbeschaffung von drei Kleintraktoren für 
den Handstreuwinterdienst und von Winterdienstausrüstung (Streuer, Pflug) 
bereitgestellt. 
 
Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 1.631.9555.0 – 
85 Busdispositionssystem am ZOB, Baukosten – in entsprechender Höhe. 
 




